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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Ortsteilrat Schmira 01.11.2021 öffentlich Entscheidung 
    

 

 
Beschlussvorschlag 

Zusätzlich zum Beschluss 1709/21 vom 27.09.2021 werden entsprechend § 17 (2a), Anlage 5 der 

Hauptsatzung der Stadt Erfurt dem SV Schmira e.V. weitere finanzielle Mittel i.H.v. 55,55 EUR u.a. 

zum Kauf vom Sportgeräten (Trainingsbänder) sowie einem Dartautomat, zur Verfügung gestellt. 

Bereits getätigte Ausgaben werden anerkannt. 

 

 

 

 

01.11.2021, gez. Peter Richter   
Datum, Unterschrift 

 

  

 

Ortsteilbürgermeister/in 

Ortsteil Schmira 

    

Titel der Drucksache: 

Verwendung der Mittel nach § 16 der 

Ortsteilverfassung - SV Schmira e.V. 

(Zusatzbeschluss) 
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Nachhaltigkeitscontrolling x Nein  Ja, siehe Anlage Dem ografisches Controlling x Nein  Ja, siehe Anlage 

F inanzielle Auswirkungen  Nein x Ja → Nu tzen/Einsparung x Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

D e ckung im Haushalt  Nein x Ja Gesamtkosten 55,55 EUR 

   ↓ 
 

 2021 2022 2023 2024 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben 55,55 EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  D e ckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

F ristwahrung 

 Ja x Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 
Sachverhalt 

Mit Bedarfsanmeldung auf finanzielle Unterstützung der Vereinstätigkeit entsprechend § 16 der 

Ortsteilverfassung, beantragt der SV Schmira e.V. zusätzliche Mittel zum Kauf von Sportgeräten 

für die Sparte Gymnastik und Darts. 
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